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Frage vom 06. März 2024
Die Klinik Gut ist eine auf Orthopädie und Unfallchirurgie spezialisierte Klinik mit einem ausgezeichneten Service 

und sehr hoher Qualität in unmittelbarer Nähe zu Liechtenstein. Patienten aus der Schweiz können unabhängig 

von der Versicherungsklasse in der Klinik Gut behandelt werden. Hingegen Patienten aus Liechtenstein können 

nur bei freier Spitalwahl, das heisst mit einer Zusatzversicherung dort behandelt werden. Dies, weil die Klinik Gut 

nicht auf der Liste der Vertragsspitäler von Liechtenstein aufgeführt ist. Damit besteht aktuell eine 

Benachteiligung von Liechtensteiner Patienten gegenüber Patienten aus der Schweiz. Hierzu meine Fragen: 

* Was spricht dagegen, die Klinik Gut als Vertragsspital aufzunehmen?

* Welche Kliniken stehen Schweizer Patienten aus St. Gallen und Graubünden für Orthopädie und 

Unfallchirurgie zur Verfügung?

* Wie sieht es diesbezüglich für Liechtensteiner Patienten aus?

* Weshalb stehen den Liechtensteiner Patienten weniger stationäre Behandlungsorte und damit weniger 

Spezialisten als Patienten aus der Schweiz zur Verfügung?

* Unterscheiden sich die Kosten für eine stationäre orthopädische Behandlung im Landesspital im Vergleich 

zu den Kosten, die bei der Klink Gut entstehen würden?

Antwort vom 08. März 2024
Zu Frage 1:

Die Regierung schliesst nach Anhören der Ärztekammer die Tarifverträge mit den Einrichtungen des 

Gesundheitswesens ab, welche für die Versorgung der Versicherten nötig sind. In den orthopädischen 

Spezialdisziplinen ist aktuell keine Versorgungslücke erkennbar.

Zu Frage 2:
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Seit Einführung des Fallpauschalensystems SwissDRG besteht in der Schweiz grundsätzlich freie Spitalwahl. 

Den Schweizer Patientinnen und Patienten stehen prinzipiell alle stationären Einrichtungen zur Verfügung, die 

auf kantonalen Spitallisten geführt werden. Die kantonalen Spitallisten sind auf den Homepages der jeweiligen 

Gesundheitsdepartemente einsehbar.

Zu Frage 3:

Den Liechtensteiner Patientinnen und Patienten stehen die Einrichtungen auf der vom Amt für Gesundheit 

veröffentlichten Liste der Vertragsspitäler uneingeschränkt zur Verfügung. Für alle anderen Einrichtungen 

werden die Kosten bis zum Referenztarif übernommen. Kosten, die nicht von der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung vergütet werden, können über die kostengünstige stationäre Zusatzversicherung 

"Allgemein" abgedeckt werden, die schweizweit eine freie Spitalwahl gewährt.

Zu Frage 4:

Die Liste der Vertragsspitäler verfolgt das Ziel, die Grundversorgung für die Liechtensteiner Bevölkerung 

vertraglich abzusichern. In der Grundversorgung wurde mit mehreren Spitälern im Rheintal ein Tarifvertrag 

abgeschlossen. Auf der Liste der Vertragsspitäler findet man aber auch Universitäts- und Spezialkliniken mit 

spezifischen Leistungsaufträgen sowie diverse Einrichtungen im Bereich der Psychiatrie und Rehabilitation.

Zu Frage 5:

Das Landesspital kann nicht mit der Klinik Gut verglichen werden. Bei der Klinik Gut handelt es sich um eine 

Spezialklinik, die ein sehr eingeschränktes Behandlungsspektrum durch Skaleneffekte kostengünstiger anbieten 

kann als ein Regionalspital mit staatlichem Versorgungsauftrag. Trotz dieses Wettbewerbsnachteils kostet ein 

orthopädischer Eingriff am Landesspital nur unwesentlich mehr.
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